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"Festnahme eines Wehrpflichtigen unter 
dem Verdacht der Desertion, obwohl dieser 
offensichtlich keinen Einberufungsbefehl 
erhalten hatte"; 
Anfrage der Abgeordneten Mag. EÖCHTL und 
Genossen an den Bundesminister für Landes
verteidigung, Nr. 630/J 

Herrn 

Präsidenten des Nationalrates 

Parlament 
1010 Wien 
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1976 5008" 2 0 
zu t30 jJ 

In Beantwortung der seitens der Abgeordneten 
. zum Nationalrat Mag. HÖCHTL und Genossen am 
7. Juli 1976 eingebrachten, an mich gerichteten 
Anfrage Nr. 630/J, betreffend "Festnahme eines 
Wehrpflichtigen unter dem Verdacht der Desertion, 
obwohl dieser offensichtlich keinen Einberufungs
befehl erhalten hatte", beehre ich mich folgendes 
mitzuteilen: 

Zu 1 und 2: 

Auf Grund der bisherigen Ermittlungen meines 
Ressorts dürfte die Sachverhaltsdarstellung im 
KURIER vom 30. Juni 1976 über den Fall Karl ZEHETGRUBER 
im wesentlichen den Tatsachen entsprechen. Ohne den 
eingehenden Untersuchungen vorgreifen zu wollen, 
scheint die in den einleitenden Bemerkungen zur 
vorliegenden Anfrage getroffene Aussage, wonach 
im konkreten Fall "eine Kette von Mißverständnissen" 
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vorlag, zuzutreffeno Im Rahmen der erwähnten Un
tersuchungen vdrd u. ao auch zu prüfen sein, ob 
und gegebenenfalls inwieweit hiebei allenfalls 
Vernachlässigungen von Dienstpflichten für diesen 
Vorfall ausschlaggebend w.aren. Vor Beendigung des 
Untersuchungsverfahrens vermag ich allerdings eine 
abschlief3ende Stellungnahme zu dem gegenständlichen 
Fall nicht abzugeben, doch werden die zuständigen 
Stellen meines Ressorts Maßnahmen ergreifen, die 
derartige Vorkommnisse in Zukunft nach menschlichem 
Ermessen ausschließeno 

Zu 3: 

Im Hinblick auf meine vorstehenden Ausi'ührun

geri erübrigt sich eine Beantwortung dieser FrageD 

'j \ 

567/AB XIV. GP - Anfragebeantwortung (gescanntes Original)2 von 2

www.parlament.gv.at




